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Anlage: Berechnung der Mindestbeteiligung im Landkreis Aurich  

Schulkosten: 2020 

Schülerzahl: SJ 2019/20 

A. Schülerzahl der landkreiseigenen Schulen 

Daten aus der Schülerstatistik LSN-Online: Tabelle K300151A 

Schulformen allgemeinbildende Schulen Schulform 
Sekundar- 

bereiche I+II 

./. Schülerzahl der 
Schulen in 

Trägerschaft der 
kreisangehörigen 

Kommunen 

ABS 
anrechenbare  
Schülerzahl  

Hauptschule HS 205 205 0 

Realschule RS 1.294 1.294 0 

Oberschule OBS 322 322 0 

Gymnasium GYM 3.026 0 3.026 

Integrative Gesamtschule IGS 3.536 1.445 2.091 

Kooperative Gesamtschule KGS 3.493 3.493 0 

Förderschule - Lernen FöS-L 171   171 

Förderschule - Geistige Entwicklung FöS-GE 192   192 

Förderschule - Sonst. Schwerpunkte FöS-Sonst. 72   72 

Summe Schülerzahlen   12.311 6.759 5.552 

gem. Schülerstatistik (LSN-Tabelle: K3050251_BBS)     

Schulformen berufsbildende Schulen Schule 
Sekundar- 
bereich II: 

BBS anrechenbare Schülerzahl 

Schülerzahl berufsbildenden Schulen insgesamt alle BBS 5.269     

Schülerzahl Berufsschulen in Teilzeitform: alle BBS 2.761 25 % 690 

Schülerzahl der Fach- u. Berufsaufbauschulen in TZ: alle BBS 62 33 % 21 

Schülerzahl der Fachoberschulen der Klasse 11: alle BBS 91 33 % 30 

Schülerzahl berufsbildenden Schulen in Vollzeitform: alle BBS 2.355 100 % 2.355 

Summe Schülerzahlen   5.269   3.096 

 

A. Landkreiseigene Schülerinnen und Schüler 
ABS anrechenbar BBS anrechenbar Gesamt anrechenbar 

5.552 3.096 8.648 
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B. Schülerzahl der Gebietseinheiten: 

Daten aus der Schülerstatistik LSN-Online: Tabelle K300151A 
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 Kommunen Schulform 
Sekundar-

bereiche I+II 

abzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler aus anderen 
Landkreisen, die 

Schulen der 
kreisangehörigen 

Kommune besuchen 

zzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler, die 
auswärtige Schulen 

in anderen 
Landkreisen 

besuchen 

abzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler der Schulen 
in Trägerschaft des 

Landkreises 

anrechenbare 
Schülerzahl 

452001 Aurich, Stadt HS 0       0 

452001 Aurich, Stadt RS 851       851 

452001 Aurich, Stadt OBS 0       0 

452001 Aurich, Stadt GYM 1.775     1.775 0 

452001 Aurich, Stadt IGS 1.289     1.289 0 

452002 Baltrum OBS 22       22 

452006 Großefehn KGS 703       703 

452007 Großheide HS 150       150 

452007 Großheide RS 214       214 

452011 Hinte keine 0       0 

452012 Ihlow IGS 357       357 

452012 Ihlow KGS 194       194 

452013 Juist, Inselgemeinde OBS 47       47 

452014 Krummhörn IGS 802     802 0 

452019 Norden, Stadt OBS 253       253 

452019 Norden, Stadt GYM 1.251     1.251 0 

452020 Norderney, Stadt KGS 233       233 

452023 Südbrookmerland HS 55       55 

452023 Südbrookmerland RS 95       95 

452023 Südbrookmerland - IGS Marienhafe-
Moorhusen mit SG Brookmerland 

IGS 628       628 

452025 Wiesmoor, Stadt KGS 1.217       1.217 

452027 Dornum RS 134       134 

452401 Brookmerland IGS 460       460 

452403 Hage KGS 1.146       1.146 
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 Kommunen Schulform 
Sekundar- 

bereiche I+II 

abzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler aus anderen 
Landkreisen, die 

Schulen der 
kreisangehörigen 

Kommune besuchen 

zzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler, die 
auswärtige Schulen 

in anderen 
Landkreisen 

besuchen 

abzgl. Anzahl der 
Schülerinnen und 

Schüler der Schulen 
in Trägerschaft des 

Landkreises 

anrechenbare 
Schülerzahl 

B. Kreisangehörige Kommunen 
anrechenbar 

  11.876 0 0 5.117 6.759 

 - davon Hauptschule HS 205 0 0 0 205 
 - davon Realschule RS 1.294 0 0 0 1.294 
 - davon Oberschule OBS 322 0 0 0 322 
 - davon Gymnasium GYM 3.026 0 0 3.026 0 
 - davon Integrative Gesamtschule IGS 3.536 0 0 2.091 1.445 
 - davon Kooperative Gesamtschule KGS 3.493 0 0 0 3.493 

C. Anrechnung der auswärtigen Schülerinnen und Schüler nach § 2 Abs. 2 der VO über die Mindestbeteiligung 

C.1 Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die landkreiseigene Schulen besuchen und für die der Landkreis Erträge aus Gastschulbeiträgen erhält. 

Landkreis erhält für X Schülerinnen und Schüler Gastschulbeiträge von anderen 
Schulträgern 

anrechenbare 
Schülerzahl 

Erträge  
§ 105 Abs. 4 

NSchG 

Erträge § 105 NSchG = für Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Landkreis, die allgemeinbildende 
Schulen des Landkreises besuchen und für die der Landkreis Gastschulbeiträge nach § 105 NSchG erhält. 

0 0 € 

Erträge § 105 NSchG = für Schülerinnen und Schüler aus einem anderen Landkreis, die berufsbildende Schulen 
des Landkreises besuchen und für die der Landkreis Gastschulbeiträge nach § 105 NSchG erhält. 

0 0 € 

C.1 anrechenbare Schülerzahl*1 0 0 € 

*1: Keine Erträge aus Gastschulbeiträgen = keine Anrechnung von auswärtigen Schülerinnen und Schüler 
C.2 Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis, die auswärtige Schulen besuchen und für die der Landkreis Aufwendungen für  
Gastschulbeiträge erbringt. 

Landkreis leistet für X Schülerinnen und Schüler Gastschulbeiträge an andere 
Schulträger 

anrechenbare 
Schülerzahl 

Aufwendungen 
§ 105 Abs. 4 

NSchG 

 

Aufwendungen § 105 NSchG = für Schülerinnen und Schüler aus dem eigenen Landkreis, die allgemeinbildende 
Schulen außerhalb des Landkreises besuchen und für die Gastschulbeiträge nach § 105 NSchG an die Schulträger 
der besuchten Schulen gezahlt werden. 

0 0 € 
 

Aufwendungen § 105 NSchG = für Schülerinnen und Schüler aus dem eigenen Landkreis, die berufsbildende 
Schulen außerhalb des Landkreises besuchen und für die Gastschulbeiträge nach § 105 NSchG an die Schulträger 
der besuchten Schulen gezahlt werden. 

0 0 € 
 

C.2 anrechenbare Schülerzahl*2 0 0 €  

*2: Keine Aufwendungen für Gastschulbeiträge = keine Anrechnung von auswärtigen Schülerinnen und Schüler 
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D. Zusammenfassung  

A. Landkreiseigene Schülerinnen und Schüler  8.648 

abzgl. auswärtige Schülerzahl, die landkreiseigene Schulen besuchen (C.1) 0 

zzgl. Schülerzahl, die auswärtige Schulen besuchen (C.2) 0 

A. Landkreiseigene Schülerinnen und Schüler  anrechenbar 8.648 

 

B. Schülerzahl der Gebietseinheiten: 11.876 

abzgl. Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus anderen Landkreisen, die 
Schulen der kreisangehörigen Kommune besuchen 

0 

zzgl. Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die auswärtige Schulen in 
anderen Landkreisen besuchen 

0 

B. Kreisangehörige Kommunen anrechenbar 11.876 

 

E. Berechnung des prozentualen Anteils 

Bei einem Anteil an der Schülerzahl des Landkreises bis zu 30 % beträgt die Zuweisung 
mindestens 50 %. 

≤30%   50 % 

Bei einem Anteil an der Schülerzahl des Landkreises von mehr als 30 % bis 45 % beträgt 
die Zuweisung mindestens 55 %. 

>30%-≤45% 30 % 55 % 

Bei einem Anteil an der Schülerzahl des Landkreises von mehr als 45 % bis 60 % beträgt 
die Zuweisung mindestens 60 %. 

>45%-≤60% 45 % 60 % 

Bei einem Schüleranteil des Landkreises von mehr als 60 % beträgt die Zuweisung 
mindestens 65 %. 

>60% 60 % 65 % 
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Ergebnis: 

Schülerzahl gesamt 20.524 

Anteil Landkreis: 42,14 % 

Anteil Gebietseinheiten: 57,86 % 

 

Aufgrund des prozentualen Anteils des  
Landkreises in Höhe von 

42,14 % 

ergibt sich eine Mindestzuweisung  
in Höhe von rd. 

55,00 % 
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Zu A.: Statistik-Vordruck BBS Übernahme der Daten aus der LSN-Online-Statistik 
Übernahme aus Tabelle K3050251           Verknüpfungsfelder für Berechnung  

Niedersachsen; Statistische Region*; Kreis* --------- Berufsschülerinnen und Berufsschüler  

Schulform  Gesamt 
in der Klassenstufe in Vollzeit in Teilzeitform in Teilzeitform  

1. 2. 3. 4. 100 % 25 % 33 %  

SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 SP 9  

Schulformen insgesamt 5.269 2.390 1.482 1.212 185        

  Berufsschule 3.016 1.095 855 881 185 255      

    Berufsschule (Teilzeit) 2.761 840 855 881 185   2.761    

      dar.: ohne Ausbildungsvertrag 84 46 38 0 0        

    Berufseinstiegsschule 255 255 0 0 0        

      Berufseinstiegsklasse 1) 114 114 0 0 0        

      Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 1) 141 141 0 0 0        

        BVJ (Vollzeitform) 124 124 0 0 0        

        BVJ (Teilzeitform) 0 0 0 0 0        

        BVJ-Sprachförderklasse 17 17 0 0 0        

    Berufseinstiegsschule 2) 0 0 0 0 0        

      BI (Vollzeitform) 0 0 0 0 0        

      BI (Teilzeitform) 0 0 0 0 0        

  Berufsfachschule 1.173 835 237 101 0 1.173      

    B1 - 1 J. (Vollzeitform) 651 651 0 0 0        

    B7 - mind. 2 J., Ziel: Berufl. Abschluss (Vollzeitform) 483 184 198 101 0        

    B7 - mind. 2 J., Ziel: Berufl. Abschluss (Teilzeitform) 0 0 0 0 0     0  

    B8 - 2 J., Ziel: Realschulabschluss (Vollzeitform) 39 0 39 0 0        

  Fachoberschule 184 91 93 0 0 93      

    Vollzeitform 12. Klasse 93 0 93 0 0        

    Teilzeitform 12. Klasse 0 0 0 0 0        

    Teilzeitform 11. Klasse 91 91 0 0 0     91  

  Berufsoberschule 0 0 0 0 0 0      

  Berufliches Gymnasium 681 261 230 190 0 681      

  Fachschule 215 108 67 40 0 153      

    F1 - 1 bis 1,5 Jahre (Vollzeitform) 30 30 0 0 0        

    F1 - 1 bis 1,5 Jahre (Teilzeitform) 0 0 0 0 0     0  

    F2 - 2 Jahre und länger (Vollzeitform) 123 50 54 19 0        

    F2 - 2 Jahre und länger (Teilzeitform) 62 28 13 21 0     62  

    F4 - Seefahrt (Vollzeitform) 0 0 0 0 0        

      2.355 2.761 62 91 
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Zu C. Anrechnung der auswärtigen Schülerinnen und Schüler nach § 2 Abs. 2 der VO über die Mindestbeteiligung 
 
C.1 Auswärtige Schülerinnen und Schüler, die landkreiseigene Schulen besuchen und für die der Landkreis Erträge aus 
Gastschulbeiträgen erhält. 
(Erstattung von Sachkosten von den jeweiligen Schulträgern) 

Zahlungspflichtige Kommune/Anzahl der 
auswärtigen Schülerinnen und Schüler, 
für die Gastschulbeiträge vereinnahmt 
werden. 

HS RS OBS GYM IGS FöS 
ABS 

gesamt 

Erträge  
§ 105 Abs. 4 

NSchG 

BBS 
Vollzeit 

BBS 
Teilzeit 
33 % 

BBS 
Teilzeit  

25 % 

BBS 
gesamt 

Erträge  
§ 105 Abs. 
4 NSchG 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

insgesamt: 0 0 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 € 

C.1 anrechenbare Schülerzahl  0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  

 

C.2 Anzahl der Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis, die auswärtige Schulen besuchen und für die der Landkreis 
Aufwendungen für Gastschulbeiträge erbringt. 
(Erstattung von Sachkosten an die jeweiligen Schulträger) 

Zahlungsempfangene Kommune/Anzahl 
der auswärtigen Schülerinnen und 
Schüler, für die Gastschulbeiträge gezahlt 
werden. 

H
S 

R
S 

OB
S 

GY
M 

IG
S 

Fö
S 

ABS 
gesam

t 

Aufwendunge
n 

§ 105 Abs. 4 
NSchG 

BBS 
Vollzei

t 

BBS 
Teilzei

t 
33 % 

BBS 
Teilzei

t  
25 % 

BBS 
gesam

t 

Aufwendunge
n 

§ 105 Abs. 4 
NSchG 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

              0 0 €       0 0 € 

insgesamt: 0 0 0 0 0 0 0 0 € 0 0 0 0 0 € 

C.2 anrechenbare Schülerzahl 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  
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F. Finanzen 
 

  Landkreis Aurich  

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule  
Norden 

KGS  
Hage-Norden 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 

Platz 
weitere 
Schule 

Landkreis Aurich 

Kontobezeichnung Schulform HRS OBS KGS IGS     

SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 

Ordentliche Erträge nach Ergebnisrechnung der 
Schulen + aufgeteilte Schulverwaltung 

3 275.643 € 161.428 € 346.838 € 425.488 €   1.209.397 € 

Zuweisung des Landkreises nach § 118 NSchG 3142 -217.554 € -153.318 € -337.540 € -339.930 €   -1.048.342 € 

Erstattung von Schulkosten aufgrund anderer 
öffentlich-rechtl. Vereinbarung 

3482           0 € 

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 35 -27.897 € -2.158 € -62 € -59.993 €   -90.110 € 

Bereinigtes Ordentliches Ergebnis   30.192 € 5.952 € 9.236 € 25.565 €   70.945 € 

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 3811-1             

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen aus 
der Mitnutzung der Schulgebäude von anderen 
Verwaltungseinheiten 

3811-2             

Anrechenbare Erträge   30.192 € 5.952 € 9.236 € 25.565 €   70.945 € 

Ordentliche Aufwendungen der Schulen   437.568 € 760.044 € 1.630.033 € 931.163 €   3.758.808 € 

Ordentliche Aufwendungen der Schulverwaltung 
aufgeteilt nach Schülerzahl auf die Schulen 

  0 € 0 € 0 € 0 €   0 € 

Personalaufwendungen des 
Verwaltungspersonals, das die Aufgaben der 
Schulverwaltung wahrnimmt und nicht über die ILV 
abgerechnet werden 

40 28.240 € 9.676 € 30.916 €     68.832 € 

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen 

421 und 424           0 € 

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen 

421 und 424           0 € 

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen - 
Breitensportanteil 

421 und 424           0 € 

Mieten und Pachten für die schulische Anlagen 
und oder Leasing 

4231 
4232           0 € 

Aufwendungen von Schulkosten aufgrund 
anderer öffentlich.-rechtl. Vereinbarung nach § 
104 NSchG 

4452           0 € 

GUV sofern nicht im ordentlichen RE oder in der 
ILV enthalten 

4441 23.660 € 16.445 € 36.205 € 29.900 €   106.210 € 
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  Landkreis Aurich  

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule  
Norden 

KGS  
Hage-Norden 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 

Platz 
weitere 
Schule 

Landkreis Aurich 

Kontobezeichnung Schulform HRS OBS KGS IGS     

SP 1 SP 2 SP 3 SP 4 SP 5 SP 6 SP 7 SP 8 

Abschreibungen 47 -69.250 € -124.253 € -282.829 € -205.768 €   -682.100 € 

Bereinigte ordentliche Aufwendungen   420.218 € 661.912 € 1.414.325 € 755.295 €   3.251.750 € 

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen für Gebäudeunterhaltung 
und Bewirtschaftung Schulgebäude 

4811-1   3.142 € 571 € 18.063 €   21.776 € 

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen für Gebäudeunterhaltung 
und Bewirtschaftung Sportstätten der Schulen 

4811-2           0 € 

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen aus der Mitnutzung der 
Schulgebäude einer Grundschule der Kommune 

4811-3           0 € 

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen für EDV an Schulen 

4811-4   26.719 € 26.719 € 16.027 €   69.465 € 

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen 

4811-5       96.267 €   96.267 € 

Anrechenbare Aufwendungen   420.218 € 691.773 € 1.441.615 € 885.652 €   3.439.258 € 

Anrechenbares Ergebnis   390.026 € 685.821 € 1.432.379 € 860.087 €   3.368.313 € 

Anteil der Finanzierung der Aufwendungen durch 
den Landkreis 

  55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 55 % 

Zuweisungsbetrag   214.514,30 € 377.201,55 € 787.808,45 € 473.047,85 € 0,00 € 1.852.572,15 € 

Tatsächliche Zuweisungsquote   56 % 22 % 24 % 40 %   31 % 

zuzüglich/abzüglich Unter-/Überzahlungen aus 
Vorjahren 

  0 € 0 € 0 € 0 €   0 € 

zuzüglich/abzüglich Abschläge   -217.554,00 € -153.318,00 € -337.540,00 € -339.930,00 €   -1.048.342,00 € 

Nachzahlung/Rückforderung   -3.039,70 € 223.883,55 € 450.268,45 € 133.117,85 €   804.230,15 € 

B. Schülerzahl der abgerechneten Gebietseinheit   364   253   557   460     1.634   

Zuweisung des Landkreises nach § 118 NSchG je 
Schülerin und Schüler 

  589 €   2.711 €   2.572 €   1.870 €     2.061 €   

B. Schülerzahl der abgerechneten Gebietseinheit - 
Summe der Kommune für ggf. Anteilsberechnungen 

 810   
Auszahlungsbetrag für 
Landkreis Aurich 804.230 € 

Erläuterung: 
*1 Nur Schülerzahl der KGS Hage am Standort Norden 
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1. Nebenrechnung zur Umsetzung des § 3 der VO über die Mindestbeteiligung der Landkreise  
an den unter § 99 Abs. 1/§ 113 Abs. 1 NSchG fallenden Kosten und über die Berechnung der Kosten bei gemischter Benutzung von Schulanlagen vom 21.07.1975 (Nds. GVBl. S. 228); 
geändert durch Verordnung vom 11.02.1981 (Nds. GVBl. S. 11) 
§ 3 Berechnung der laufenden Kosten bei gemischter Benutzung  
(1) Werden Schulanlagen nicht nur durch Schulen der Sekundarbereiche, die sich in der Trägerschaft einer kreisangehörigen Gemeinde oder Samtgemeinde befinden, sondern auch zu anderen 
Zwecken genutzt, so haben sich die Landkreise an den unter § 99 Abs. 1 NSchG fallenden Kosten für die Schulanlagen und deren Ausstattung nur insoweit zu beteiligen, als diese auf die Nutzung 
durch die genannten Schulen der Sekundarbereiche entfallen.  
(2) Der zuweisungsfähige Anteil richtet sich bei der Nutzung der Schulanlagen durch mehrere Schulen nach dem Verhältnis der Schülerzahlen der beteiligten Schulen. Bei der Mitbenutzung für nicht 
schulische Zwecke richtet sich der zuweisungsfähige Anteil danach, wie groß der Anteil der mitbenutzten Flächen und der Anteil an der gesamten Benutzung ist. Die Beteiligten können in diesem Falle 
auch einen anderen Maßstab vereinbaren oder im gegenseitigen Einvernehmen die Mitbenutzung für außerschulische Zwecke unberücksichtigt lassen."     

1.1 Grundlage sind die Aufwendungen für die Sportstätten, in denen Breitensport stattfindet. Entweder aus der Ergebnisrechnung oder aus der ILV, sofern 
diese nicht vorab herausgerechnet und bereits einem anderen Produkt, z. B. Förderung des Sports zugeordnet wurden. 

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule 
Norden 

KGS Hage-
Norden*) 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 
  Landkreis Aurich 

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen - Sportstätten 

421 und 424             

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen für 
Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung Sportstätten 
der Schulen 

4811-2             

 
1.2 Berechnung des Breitensportanteils, sofern keine detailliierte Aufstellung aus dem Bereich Sportstättennutzung vorliegt. 
Ggf. die Berechnung für jede einzelne Schule einfügen, in dem die folgenden Zeilen kopiert werden. 

Wochentag   
Nutzungs-
zeit Schule 

Nutzungs-
zeit Sport 

Gesamtzeit 
Anteil 
Schule 

Anteil  
Sport 

  

Montag 
Beispiel 

 
 
 
 
 
 

8:00-17:00 17:00-22:00 14 9 5   

Dienstag 8:00-17:00 17:00-22:00 14 9 5   

Mittwoch 8:00-17:00 17:00-22:00 14 9 5   

Donnerstag 8:00-17:00 17:00-22:00 14 9 5   

Freitag 8:00-14:00 17:00-22:00 11 6 5   

Samstag individuell   4 0 4   

Sonntag individuell   4 0 4   

Gesamt       75 42 33   

     56 % 44 %  

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule 
Norden 

KGS Hage-
Norden*) 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 
  Landkreis Aurich 

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen - 
Breitensportanteil 

421 und 
424 0 € 0 € 0 € 0 €     

Aufwendungen aus internen 
Leistungsbeziehungen für Gebäudeunterhaltung 
und Bewirtschaftung Sportstätten der Schulen 

4811-2             
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1.3 Beispiel für eine gemeinsame Nutzung von mehreren Schulen 
Grundlage sind die Aufwendungen für die gemeinsam von xy genutzte Mensa inkl. Küchenbereich entweder aus der Ergebnisrechnung und/oder aus der 
ILV.  

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule 
Norden 

KGS Hage-
Norden*) 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 
    

Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung der 
Grundstücke und baulichen Anlagen - Mensa, Küche 

421 und 
424             

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 
für Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, 
Mensa, Küche  

4811-3             

Summe der Kosten für Mensa und Küche   0 € 0 € 0 € 0 €     

Schülerzahl   364   253   557   460       

Schülerzahl der Schule, die Mensa und Küche 
mit nutzt 

  0   0   0   0       

Anteil der Schülerzahl in %   0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %     

Abzusetzender Anteil für die Mitnutzung von den 
Kosten für Mensa und Küche 

421 und 
424 und 
4811-2 

0 € 0 € 0 € 0 €     
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2. Nebenrechnung zur Umsetzung des § 2 Abs. 1 Nr. 2 der VO über die Kosten der Schulen der Sekundarbereiche, zu denen die Landkreise den 
kreisangehörigen Gemeinden und Samtgemeinden Zuweisungen zu gewähren haben vom 18.06.1975 (Nds. GVBl. S. 218) 
§ 2 Nicht zu berücksichtigende Kosten  
(1) Zu den Kosten, an denen sich die Landkreise zu beteiligen haben, gehören nicht die Kosten für   
2. Ausstattungsgegenstände, soweit sie erheblich über die durchschnittliche Ausstattung vergleichbarer Schulen hinausgehen (Ausstattung mit besonderen Einrichtungen)" 
 

In den Ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung sind folgende Beträge für Lern- und Unterrichtsmittel enthalten: 

  Konto 
Friederiken-

schule 
Großheide 

Oberschule 
Norden 

KGS Hage-
Norden*) 

IGS Marienhafe-
Moorhusen 

Brookmerland 
  Landkreis Aurich 

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen; 
hier Lehr- und Unterrichtsmittel 

4271 7.197 € 8.157 € 18.779 € 53.413 €     

B. Schülerzahl der abgerechneten Gebietseinheit   364   253   557   460       

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schülerin und Schüler 4271 19,77 € 32,24 € 33,71 € 116,12 €     

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schülerin und Schüler - 
Mittelwert der Schulen der einzelnen 
Kommune/Abweichung zum Mittelwert 

  39 % 64 % 67 % 230 %   50 € 

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schülerin und Schüler - 
Mittelwert der Schulen aller Kommunen/Abweichung 
zum Mittelwert 
ermittelt über alle Abrechnungen 

  0 % 0 % 0 % 0 %     

Lehr- und Unterrichtsmittel je Schülerin und Schüler - 
Mittelwert der eigenen allgemeinbildenden Schulen 
des Landkreises/Abweichung zum Mittelwert 
ermittelt aus dem Ergebnis der eigenen Schulen 

  35 % 58 % 60 % 207 %   56 € 

 
Bei einer Abweichung von mehr als x %, Gespräch mit der jeweiligen Kommune oder Kürzung sofern die Abweichungsspanne vereinbart wurde. 
 
Hinweis: Die gleiche Berechnung könnte, wenn es gewollt wird, für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - 4222 aufgestellt werden. 

 


	Anlage: Berechnung der Mindestbeteiligung im Landkreis Aurich

